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Lösung?  
 
A: Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit einschließen und 
eine Beitragsdynamik vereinbaren – am besten möglichst ho-
he Anpassungssätze wählen (man muss es ja nicht jedes Jahr 
annehmen). Gut sind auch dafür sogenannte Stufendynami-
ken mit höheren Anpassungen nach einigen Jahren.  
 
B: Wie Variante A plus eine spätere Beitragserhöhung gleich 
zu Beginn vereinbaren. Diese Option nennt sich i.d.R. „redu-
zierter Anfangsbeitrag“.  
 
C: Möglichkeit 2 – HARTMANN Schornsteinfeger-Police mit 
der LV 1871 über den VBS.  
 
2. HARTMANN Schornsteinfeger-Police mit der LV 1871 über 
den VBS: 
 
Dieses Konzept ist besonders für (baldige) Selbstständige in-
teressant, die nicht nur auf die Befreiungsmöglichkeit aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung warten (für Selbstständige 
nach 18 Pflichtbeitragsjahren möglich – aber freiwillig sollte 
immer der Mindestbeitrag weiterbezahlt werden), sondern 
auch den Gesundheitszustand für eine spätere kräftige Bei-
tragserhöhung „absichern“ wollen.  
 
Hintergrund: Z.B. zum Start in die Selbstständigkeit wird mit 
einem geringen Beitrag von z.B. 100 EUR monatlich gestartet. 
Unter gewissen Parametern ist der Beitrag auf bis zu 1.200 
EUR Monatsbeitrag ausbaubar, und das ohne neue Gesund-
heitsprüfung beim späteren Beitragsausbau.  
 
HARTMANN Schornsteinfeger-Police mit der 
 LV 1871 über den VBS  
 
Die Produkt-Highlights!  
Basisrente mit:  
-   Flexiblen Zuzahlungsmöglichkeiten 
-   Einer großen Fondsauswahl und individuelle Zusammen-
    stellungsmöglichkeiten 
-   Sehr langen wählbaren Rentengarantiezeiten 
-   EXtra-Renten-Option (mehr Rente bei festgestellter ver-
    kürzter Lebenserwartung) 
-   Pflegeoption 
-   Berufsunfähigkeitszusatzversicherung 
 
Das Konzept macht den Unterschied  
Als Mitglied des VBS e.V. gibt es folgende Optionen im Rah-
men der Altersvorsorge dazu:  
 
- Ausbauoption für die Altersvorsorge: 
Bei Abschluss der Basisrente mit mindestens 100 EUR Mo-
natsbeitrag wird auch eine zusätzliche Berufsunfähigkeitszu-

satzversicherung mit einer Monatsrente von bis zu 1.200 EUR 
und einer Versicherungsdauer von fünf Jahren eingeschlossen. 
 
Innerhalb der fünfjährigen Versicherungsdauer kann die Al-
tersvorsorge ausgebaut werden: Der Zahlbeitrag des Gesamt-
vertrags wird angehoben, maximal bis zur Höhe der einge-
schlossenen Berufsunfähigkeitsrente. Der erhöhte Altersvor-
sorgebeitrag wird im Falle der Berufsunfähigkeit von der LV 
1871 weiterbezahlt; im Gegenzug entfällt die Berufsunfähig-
keitsrente (ab dann ist es eine Beitragsbefreiung bei Berufs-
unfähigkeit). 
 
Voraussetzung ist die Befreiung von der Rentenversiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Wird die 
Option nicht ausgeübt, endet die Berufsunfähigkeitszusatz-
versicherung nach fünf Jahren. 
 
Ein teurer, aber leicht vermeidbarer Fehler in der Energie-
beratung!  
 
Der Ausgangsfall – was ist passiert?  
 
Der Kunde eines Energieberaters war bei diesem im Büro. Es 
ging um die Erneuerung der Heizungsanlage. Schnell waren 
auch die KfW-Förderung besprochen und die Voraussetzun-
gen geprüft. Der Kunde unterschrieb eine Vollmacht für den 
Energieberater für die entsprechende Antragstellung. Die Be-
stätigung zum Antrag „Energieeffizient Sanieren – Investiti-
onszuschuss“ (430) wurde erarbeitet. Aufgrund eines techni-
schen Problems konnt der Zuschuss im KfW-Zuschussportal 
aber nicht umgehend beantragt werden. Der Energieberater 
versprach seinem Kunden, dies am nächsten Tag vorzuneh-
men und gab diesem gleichzeitig die Auskunft, er könne in 
den nächsten Tagen deshalb auch den Durchführungsauftrag 
erteilen. Leider ging der Vorgang am nächsten Tag beim Ener-
gieberater unter und der Antrag wurde nicht im KfW-Zu-
schussportal gestellt und eine Zusage der KfW lag somit nicht 
vor Beginn der Maßnahme vor. Erst als der Kunde die Ab-
schlussrechnung einreichen wollte, fiel dem Energieberater 
sein Versäumnis auf.  
 
Wie sieht der Fall nun haftungs- und versicherungstechnisch 
aus?  
 
Es liegt eine Fristversäumnis beim Energieberater vor. Gute 
Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen decken dieses 
Risiko ab.  
 
Doch in diesen speziellen Fällen gibt es mögliche Komplikatio-
nen:  
 
1. Der Energieberater hätte nicht die Aussage treffen sollen, 
    mit der Maßnahme zu beginnen, bevor der Zuschuss von 







Stellenmarkt 27 SCHORNSTEINFEGER   11.21

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 






























